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SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

37507
überarbeitet am: 16.03.2011

Druckdatum: 10.04.2013

ABSCHNITT 01: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

• Produktidentifikator

• Handelsname:
Holzretuschierfarben

• SDB-Gruppe:
17711

• Verwendung des Stoffes / der Zubereitung
Holzbeschichtung

• Hersteller/Lieferant:
Alfred Clouth
Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenpflug-Straße 2
63073 Offenbach/Main
Tel.:  069 - 89 00 7 -  0  /  Fax : 069 - 89 00 7 - 143
E-Mail: info@clou.de / www.clou.de

• Auskunftgebender Bereich:
Zentrallabor Abt.Sicherheitsdatenblätter
Telefon: 069/89 00 7 - 104 (Di.- Do.7.00-13.00 Uhr; Fr.8.00-12.00 Uhr)
E-Mail: cosima.sattler@clou.de

• Notrufnummer:
Siehe Hersteller

ABSCHNITT 02: Mögliche Gefahren

• Einstufung des Stoffs oder Gemischs
• Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Entfällt.

• Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

• Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

• Kennzeichnungselemente
• Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

• Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
entfällt

• Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
entfällt

• R-Sätze:
entfallen

• S-Sätze:
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und

Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

• Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
• PBT:
Nicht anwendbar.

• vPvB:
Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

• Chemische Charakterisierung: Gemische
• Beschreibung: Zubereitung
Eingetrockneter Nitrolack in verschiedenen Farben.

• Gefährliche Inhaltsstoffe:
entfallen

ABSCHNITT 04: Erste-Hilfe-Maßnahmen

• Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
• Allgemeine Hinweise:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

• Nach Einatmen:
Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.

• Nach Hautkontakt:
Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.

• Nach Augenkontakt:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

• Nach Verschlucken:
K E I N Erbrechen herbeiführen. Betroffenen ruhig halten und sofort Arzt rufen!

ABSCHNITT 05: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

• Löschmittel
• Geeignete Löschmittel:
Kohlendioxid
Löschpulver
Schaum
Wassersprühstrahl

• Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasser im Vollstrahl

• Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

• Hinweise für die Brandbekämpfung
• Besondere Schutzausrüstung:
Atemschutzgerät anlegen.

ABSCHNITT 06: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

• Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Schutzvorschriften (siehe Punkt 7 und 8) beachten.

• Umweltschutzmaßnahmen:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

• Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

• Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.
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ABSCHNITT 07: Handhabung und Lagerung

• Handhabung:
• Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

• Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

• Lagerung:
• Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Keine besonderen Anforderungen.

• Zusammenlagerungshinweise:
Nicht erforderlich.

• Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Originalgebinden kühl und trocken lagern.

ABSCHNITT 08: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

• Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

• Zu überwachende Parameter

• Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.     B ezeichnung des Stoffes

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
überwachenden Grenzwerten.

• Persönliche Schutzausrüstung:

• Atemschutz: Nicht erforderlich.

• Handschutz: Nicht erforderlich.
• Handschuhmaterial
Nicht erforderlich.

• Augenschutz: Nicht erforderlich.
• Körperschutz: Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 09: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Fest

Farbe: Gemäß Produktbezeichnung

Geruch: Charakteristisch

Zustandsänderung bleibt fest

Mischbarkeit mit Wasser: Unlöslich.

Festkörpergehalt (entspricht Circa-Angaben):100,00 %
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

• Reaktivität
• Chemische Stabilität
• Thermische Zersetzung / Zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

• Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

• Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• Unverträgliche Materialien:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

• Angaben zu toxikologischen Wirkungen
• Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Keine Daten vorhanden!

• Primäre Reizwirkung:
• an der Haut:
Keine Reizwirkung.

• am Auge:
Reizwirkung.

• Sensibilisierung:
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

• Toxizität
• Aquatische Toxizität:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• Verhalten in Umweltkompartimenten:
• Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• Mobilität im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend Einstufung gemäß Anhang 4 nach
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz (VwVwS).

• Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
• PBT:
Nicht anwendbar.

• vPvB:
Nicht anwendbar.

• Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

• Verfahren der Abfallbehandlung
• Empfehlung:
Die aufgeführte(n) Abfallschlüsselnummer(n) gemäß europäischem Abfallverzeichnis
(Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV) gelten als Empfehlung. Eine endgültige Festlegung muß in
Abstimmung mit dem regionalen Entsorger und der zuständigen Behörde erfolgen.

• Europäisches Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV)
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA)

von Beschichtungen (Farben, Lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen

und Druckfarben

08 01

Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken

08 01 99

Abfälle a. n. g.

• Ungereinigte Verpackungen nach EAK:
Ungereinigte Verpackungen nach EAK-Nummer 15 01 10 (Verpackungen, die Rückstände
gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).

• Empfehlung:
Entsorgung nach EAK-Nummer 15 01 04 (Metall).
EAK-Nummer 15 01 02; Verpackungen aus Kunststoff
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

• Empfohlenes Reinigungsmittel:
Nicht notwendig

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

• Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenzüberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVSEB Klasse: -

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

• Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-Klasse: -

Marine pollutant: Nein

• Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
ICAO/IATA-Klasse: -

• Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß
IBC-Code
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

• Nationale Vorschriften:

• Wassergefährdungsklasse:
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend Einstufung gemäß Anhang 2 nach
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz (VwVwS).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

• Weitere Informationen:
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse
und Erfahrungen, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.
Datenblatt ausstellender Bereich: Zentrallabor Abt.Sicherheitsdatenblätter Telefon: 069/89 00 7 - 104
(Di.-Do.7.00-13.00 Uhr; Fr.8.00-12.00 Uhr) E-Mail: cosima.sattler@clou.de
Weitere Informationen zum Umgang und Anwendung des/der Produkte/s entnehmen Sie bitte
unserem Etikett und dem Technischen Merkblatt oder sprechen unsere Abteilung Kundenberatung
unter der Telefonnummer: 069/89 00 7 - 124 oder 129 an.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Der Arbeitgeber hat die betroffenen Arbeitnehmer nach Paragraph 20 und 21 GefStoffV jährlich
anhand der Betriebsanweisung zu unterweisen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind
schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.
Arbeitsschutzmaßnahmen in Punkt 8 und Punkt 15 beachten!
Nur für bestimmungsgemäße Zwecke verwenden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.


